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N I E D E R S C H R I F T 

über die Sitzung der  
 

der G E M E I N D E V E R T R E T U N G 
der Marktgemeinde Rauris 

 
am Dienstag, den 13.12.2022 um 19.30 Uhr 

im Marktgemeindeamt Sitzungssaal 
 
 
Zahl: 2022 EAP 004-4 / IG 
Betrifft: Sitzung Gemeindevertretung - Niederschrift 
 
 
Vorsitz:  Bürgermeister Peter Loitfellner 
 
 
Für die ÖVP:  
GR Johann Wallner, GV Harald Maier, GV Bettina Wimberger, GV Thomas Röck 
 
Entschuldigt: GR Bernhard Lackner 
 
 
Für die SPÖ:  
GR Astrid Kammerer-Schmitt, GV Theresia Sichler, GV Andreas Groder, GR Christoph Hutter, GV Josef 
Seidl, GR Lukas Schwaiger, GV Manuela Ottino, GV Paul Schwaiger  
 
Entschuldigt:, Vizebgm. Martin Schönegger, GV Anton Ellmauer, GV Anton Sommerer 
 
 
Für die WGR: 
Roswitha Huber jun., GV Alois Portenkirchner 
 
Entschuldigt:  --- 
 
Sonstige Anwesende: --- 
 
Zuhörer: lt. Liste Anwesenheit (keine anwesend) 
 
Schriftführerin: VB Waltraud Bergmeister 
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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Fragestunde 

3. Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 

4. Berichte der Ausschüsse 

5. Jahresvoranschlag 2023 

a) Haushaltsbeschluss 2023; Beschlussfassung 

b) Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe; Beschlussfassung 

c) Voranschlagsprovisorium 2023 gem. § 58 GdO 2019; Beschlussfassung  

d) Kassenkredit; Beschlussfassung 

6. Gemeindepersonalangelegenheiten; Zulagen- und Nebengebührenkatalog 2023;  
               Beschlussfassung 

7. Allfälliges 

 
Die Sitzung ist für die Tagesordnungspunkte 1 bis 6 öffentlich. 
 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der Bürgermeister begrüßt die Versammelten und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

2. Fragestunde 

Keine Wortmeldungen. 

 

3. Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 

Das Protokoll wird ohne Einwände zur Kenntnis genommen. 

 

4. Berichte der Ausschüsse 

GR Astrid Kammerer-Schmitt, Obfrau des Sozialausschusses berichtet über die letzte Sitzung vom 
22.11.2022 (Gesundheitstage 2023, Regiobox in Wörth, Adventkalendergestaltung VS Rauris. 

GR Lukas Schwaiger berichtet als Obmannstv. des RO-Ausschusses. In der Sitzung vom 13.12.2022 
wurden folgende Punke behandelt: 

Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Rauris; Anfragen Kennzeichnung als Apartmenthaus 
„Myslik - Dorfstraße“; Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Rauris; Anfragen Kennzeichnung als 
Apartmenthaus „Salzburger Hof - Marktstraße“ inkl. Projektvorstellung; Flächenwidmungsplan der 
Marktgemeinde Rauris; Anfragen Kennzeichnung als Apartmenthaus „Günter Hauser - 
Traunerfeldweg“ 

GR Wallner Johann als Obmannstv. des Wirtschaftsausschusses verweist auf die Punkte der Sitzung 
vom 22. November 2022. 
Brückensanierungen Johannisbrücke, Wiesenwegbrücke, Kreuzbodenbrücke; Straßensanierung 
Seidlwinklstraße, Geh- und Radweg Unterland  
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5. Jahresvoranschlag 2023 
a)Haushaltsbeschluss 2023; Beschlussfassung 

b) Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe; Beschlussfassung 
c)Voranschlagsprovisorium 2023 gem. § 58 GdO 2019; Beschlussfassung  
d) Kassenkredit; Beschlussfassung  

 

Der Bürgermeister berichtet: 

a) Haushaltsbeschluss 2023; Beschlussfassung 
 
Für das Haushaltsjahr 2023 ist neuerlich beim Land Salzburg um Gewährung eines 
Haushaltsausgleiches anzusuchen. Deshalb sind, wie in vergangenen Jahren, der Haushaltsbeschluss 
2023 allgemein hinsichtlich der Festsetzung der Gemeindesteuern, Gemeindeabgaben sowie der 
Gebührensätze, der Stellenplan, sowie das Voranschlagsprovisorium gem. § 58 GdO 2019 in der 
Gemeindevertretung noch rechtzeitig vor Jahresende einer Beschlussfassung zuzuführen. Eine 
Ausweitung des Stellenplans ist nicht vorgesehen. 
 
Die Änderungen bzw. Ergänzungen (Gemeindesteuern, Gemeindeabgaben, Gebühren, 
privatrechtliche Entgelte und Tarife) sind in der Anlage zu diesem Protokoll angeführt. Die Änderungen 
gegenüber dem Vorjahr sind farblich hinterlegt. 
 

ENTWURF für Kundmachung mit Darstellung der Tarife alt und Tarife neu: 
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Der Bürgermeister stellt den Antrag die vorstehenden Änderungen der Gemeindesteuern, 
Gemeindeabgaben sowie der Gebührensätze des Haushaltsbeschlusses zu beschließen, ebenso den 
übrigen Haushaltsbeschluss und den Stellenplan. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

b) Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandabgabe; Beschlussfassung 
 

Die Festsetzung der Kommunalabgaben für Zweitwohnsitze und Wohnungsleerstände soll auf Basis 
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 7 (Kommunalabgabe Zweitwohnsitz) 
und § 13 (Kommunalabgabe Leerstand) des Salzburger Zweitwohnsitz- und 
Wohnungsleerstandsabgabengesetzes, LGBl 71/2022 unter Berücksichtigung der Verkehrswerte der 
Liegenschaften in der Gemeinde im Salzburger Vergleich sowie der finanziellen Belastung der 
Gemeinde durch Zweitwohnsitze (bei der Zweitwohnsitzabgabe) bzw. unter Berücksichtigung der 
Verkehrswerte der Liegenschaften der Gemeinde im Salzburger Vergleich (bei der Leerstandsabgabe) 
erfolgen. Die Einhebung der besonderen Nächtigungsabgabe (§ 1 Abs. 4 und § 11 SNAG) wird durch 
diese neuen Abgaben nicht berührt. 
 
Relevant für die finanzielle Belastung der Gemeinden durch Zweitwohnsitze sind insbesondere die 
Aufwendungen der Gemeinde im Bereich der Haushaltsansätze 

• 612 Gemeindestrassen 

• 710 Ländliches Wegenetz 

• 530 Rettungsdienste (Zuwendungen an einschlägige Hilfsorganisationen ausgen. 

„Rettungseuro“ 530/571) 

• 163 Feuerwehr 

• 631 Schutzwasserbau  

• 816 öffentliche Beleuchtung 

• 814 Strassenreinigung 

• 362 Denkmalpflege 

• 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 

• 380 Einrichtungen der Kulturpflege 

• 381 Maßnahmen der Kulturpflege  

• 520 Natur- und Landschaftsschutz 

 bzw. das Verhältnis von Zweitwohnsitzen in Relation zur Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde. Aus 
dieser Berechnung hat sich ergeben, dass die finanzielle Belastung der Gemeinde insgesamt durch 
Zweitwohnsitze mittel ist und die Verkehrswerte der Liegenschaften im Gemeindegebiet (Vergleich 
der Baulandpreise lt. Statistik Austria für den Zeitraum 2017 – 2021) im Vergleich zu den anderen 
Salzburger Gemeinden mittel sind. 
 
In der Gesamtbetrachtung der beiden Faktoren „finanzielle Belastung“ und „Verkehrswerte“ ergibt 
sich der Vorschlag an die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rauris, die Kommunalabgabe 
Zweitwohnsitz mit 65 % (Kategorie II), des gesetzlichen Höchstsatzes festzulegen; bei 
Ferienwohnungen und dauernd überlassenen Ferienwohnungen soll die Zweitwohnsitzabgabe mit 
32,5 % (Anm.: max. 50% der von der Gemeinde festgesetzten Höhe der Zweiwohnsitzabgabe für 
Nicht-Ferienwohnungen) der Höhe der von der Gemeindevertretung beschlossenen 
Zweitwohnsitzabgabe festgelegt werden. 
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Hinsichtlich der Kommunalabgabe Leerstand wird auf Grund des Faktors „Verkehrswerte“ 
empfohlen, die Höhe mit 65 % (Kategorie II) des vom Gesetzgeber ermöglichten Höchstsatzes 
festzusetzen. 
 
Das Inkrafttreten der beiden Abgaben soll mit 1.1.2023 erfolgen.  
 
ENTWURF Verordnung der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rauris vom xx.xx.2022  
über die Ausschreibung einer Abgabe auf Zweitwohnsitze: 
 

Rechtsgrundlagen: 
§ 1 Zif. 1, §§ 3 bis 8 Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabengesetz, LGBl 71 / 2022  

iVm § 22 Salzburger Gemeindeordnung 2019, LGBl 9/2020 zuletzt geändert durch LGBl 91/2021 
 

§ 1 Ausschreibung 
Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rauris schreibt auf Grund Ihres Beschlusses vom xx.xx.2022 eine 
Abgabe auf Zweitwohnsitze (Kommunalabgabe Zweitwohnsitz) aus. 
 
 

§ 2 Bemessungsgrundlage 
Die Abgabe wird nach der Nutzfläche der Wohnung und nach den angefangenen Kalendermonaten, in denen 
ein Zweitwohnsitz vorliegt, bemessen. 
 

§ 3 Höhe der Abgabe 
1.) Die Höhe der Abgabe beträgt für Zweitwohnsitze, für welche keine besondere Nächtigungsabgabe i.S. des 

§ 1 Abs. 4 Salzburger Nächtigungsabgabengesetzes, LGBl Nr. 7/2020 idF LGBl 38/2022 erhoben wird pro 

Kalenderjahr 

Für Wohnungen mit einer Nutzfläche Höhe in € pro Kalenderjahr 

bis 40 m² € 260,- 

über 40 bis 70 m² € 455,- 

über 70 bis 100 m² € 650,- 

über 100 bis 130 m² € 845,- 

über 130 bis 160 m² € 1.040,- 

über 160 bis 190 m² € 1.235,- 

über 190 m² bis 220m² € 1.430,- 

über 220 m² € 1.625,- 

 
2.) Für Zweitwohnsitze, für welche gem. den Bestimmungen des Salzburger Nächtigungsabgabengesetzes, 

LGBl Nr. 7/2020 idF LGBl 38/2022 eine besondere Nächtigungsabgabe erhoben wird (Ferienwohnungen 

einschl. dauernd überlassene Ferienwohnungen) wird zusätzlich zur besonderen Nächtigungsabgabe eine 

Zweitwohnsitzabgabe in der folgenden Höhe eingehoben: 

Für Wohnungen mit einer Nutzfläche Höhe in € pro Kalenderjahr 
bis 40 m² € 130,- 
über 40 bis 70 m² € 227,50 
über 70 bis 100 m² € 325,- 
über 100 bis 130 m² € 422,50 
über 130 bis 160 m² € 520,- 
über 160 bis 190 m² € 617,50 
über 190 m² bis 220m² € 715,- 
über 220 m² € 812,50 

 
§ 4 Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt mit 1.1.2023 in Kraft. 
Fortlaufende Seitennummer: 200 



Marktgemeinde Rauris 
  Protokoll Seite Nr. 12 

 

 

ENTWURF Verordnung der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rauris vom xx.xx.2022 über die 
Ausschreibung einer Abgabe auf Wohnungsleerstände (Kommunalabgabe Wohnungsleerstand): 
 

Rechtsgrundlagen: § 1 Zif. 2, §§ 9 ff Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabengesetz, LGBl 71 / 2022 
iVm § 22 Salzburger Gemeindeordnung 2019, LGBl 9/2020 zuletzt geändert durch LGBl 91/2021 

 
§ 1 Ausschreibung 

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rauris schreibt auf Grund Ihres Beschlusses vom xx.xx.2022 eine 
Abgabe auf Wohnungsleerstände aus. 
 

§ 2 Abgabengegenstand 
Gegenstand der Abgabe sind Wohnungen im Sinn des § 2 Z 4 des Salzburger Bautechnikgesetzes, bei denen 
nach den Daten des Zentralen Melderegisters (ZMR) an mehr als 26 Kalenderwochen im Jahr kein Wohnsitz 
gemeldet ist. 
 

§ 3 Bemessungsgrundlage 
Die Abgabe wird nach der Nutzfläche der Wohnung und nach den Kalenderwochen im Jahr ohne Wohnsitz 
bemessen. 
 

§ 4 Höhe der Abgabe 
Die Höhe der Abgabe beträgt für die im § 2 genannten Wohnungen, bei denen nach den Daten des Zentralen 
Melderegisters (ZMR) an mehr als 26 Kalenderwochen im Jahr kein Wohnsitz gemeldet ist, pro Kalenderjahr 

Für Wohnungen mit einer 
Nutzfläche 

Höhe in € pro Kalenderjahr 
für Neubauwohnungen 

Höhe in € pro Kalenderjahr 
für sonstige Wohnungen 

bis 40 m² € 520,- € 260,- 

über 40 bis 70 m² € 910,- € 455,- 

über 70 bis 100 m² € 1.300,- € 650,- 

über 100 bis 130 m² € 1.690,- € 845,- 

über 130 bis 160 m² € 2.080,- € 1.040,- 

über 160 bis 190 m² € 2.470,- € 1.235,- 

über 190 m² bis 220 m² € 2.860,- € 1.430,- 

über 220 m² € 3.250,- € 1.625,- 

 
Als Neubauwohnungen gelten Wohnungen, bei denen zum Zeitpunkt des Entstehens des Abgabenanspruchs die 
Anzeige über die Vollendung der baulichen Errichtung noch nicht länger als fünf Jahre zurückliegt.  
 

§ 5 Inkrafttreten 
Die Verordnung tritt mit 1.1.2023 in Kraft. 

 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Zweitwohnsitz- und Leerstandabgabe wie o. a. zu beschließen. 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
c) Voranschlagsprovisorium 2023 gem. § 58 GdO 2019 
 
Grundlage für die Führung des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes ist der Voranschlag. Der 
Voranschlag ist für jedes Kalenderjahr als Finanzjahr unter Bedachtnahme auf Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie unter Berücksichtigung des mittelfristigen Finanzplanes 
(§ 56) zu erstellen. 
Im Voranschlag sind Mittelverwendungen und Mittelaufbringen, die im kommenden Finanzjahr 
voraussichtlich anfallen, nach den Bestimmungen der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 darzustellen (VRV 2015). 
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Bei der Erstellung des Voranschlages ist ein ausgeglichener Haushalt anzustreben. Der Haushalt ist 
ausgeglichen, wenn die Summe der Einzahlungen im Finanzierungsvoranschlag jener der 
Auszahlungen entspricht. Ein ausgeglichener Haushalt ist auch bei einem negativen Saldo gegeben, 
wenn die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen durch verfügbare Mittel bedeckt werden 
kann. 
 
Gem. § 58 GdO 2019 ist, wenn der Voranschlag zu Beginn des Finanzjahres von der 
Gemeindevertretung noch nicht beschlossen worden ist, der Bürgermeister bis zur Beschlussfassung 
über den Voranschlag ermächtigt,  
 
1. alle Mittelverwendungen zu leisten, die bei sparsamster Verwaltung erforderlich sind, um die 

bestehenden Gemeindeeinrichtungen im geordneten Gang zu erhalten und die gesetzlichen 
Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen; 

2. die feststehenden Mittelaufbringungen im Ausmaß des Vorjahres einzuheben. 
 
Eine Analyse der aktuellen Entwicklung der Finanzlage vor Ort wird noch durch ein Prüforgan der 
Abteilung 1 des Amtes der Salzburger Landesregierung durchgeführt werden. Die Marktgemeinde 
Rauris wird wie in den Vorjahren danach Unterlagen über den Voranschlag 2023 nach den Grundsätzen 
einer sparsamen Finanzplanung erstellen. Diese Unterlagen werden sodann gemeinsam von den 
Prüfern der Abteilung 1 und der Gemeinde ausgewertet und analysiert bzw. sind Grundlage für die 
Gewährung eines Haushaltsausgleiches. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag das Voranschlagsprovisorium 2023 nach den oben genannten 
Grundsätzen zu beschließen. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Aufgrund der steigenden 
Strompreise, Spritpreise und Lebensmittelpreise soll eine Anpassung der Gemeindeabgaben 
angedacht werden. Seitens des GAF, Land etc. sind noch keinerlei Unterstützungen bzw. 
Ausgleichszahlungen bekannt gegeben worden. 
 
d) Kassenkredit; Beschlussfassung 
 
Gemäß den Bestimmungen des Haushaltsbeschlusses im § 9 wird der Bürgermeister ermächtigt, bei 
verspätetem Eingehen von veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten 
Ausgaben des ordentlichen Haushaltes, die vorhandenen Rücklagemittel vorübergehend bis zum 
Höchstbetrag eines Sechstels der veranschlagten ordentlichen Einnahmen in Anspruch zu nehmen. 
Sollten zu diesem Zeitpunkt Rücklagemittel nicht vorhanden sein, wird der Bürgermeister gem. § 19 
Abs. 5 GHV 2020, LGBl. Nr. 10/2020 idgF ermächtigt, Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von € 
750.000,00 aufzunehmen. 
Kassenkredite sind ehestens, spätestens jedoch bis zum Ende des laufenden Rechnungsjahres 
zurückzuzahlen. 
Wie in den vergangenen Jahren wird dieser Kassenkredit zu den ausverhandelten Konditionen über 
die Raiffeisenbank Rauris aufgenommen, falls dies notwendig wird.  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag den Kassenkredit wie o. a. zu beschließen. Dieser Antrag wird 
einstimmig angenommen. 
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6. Gemeindepersonalangelegenheiten; Zulagen- und Nebengebührenkatalog 2023; 
Beschlussfassung 

 
Am 23. November 2022 wurde eine umfangreiche Novelle des Salzburger Gemeinde-VBG 2001 („Gem-
VBG-Novelle 2023“) (vor)beschlossen. Vorbehaltlich der für den 14. Dezember 2022 vorgesehen 
Beschlussfassung und soweit jeweils nichts Gegenteiliges angeführt wird, treten die Änderungen mit 
1. Januar 2023 in Geltung. 
 
Weiters sind im Bereich der Zulagen und Nebengebühren für die Salzburger Gemeindebediensteten 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2023 Änderungen im Gem-VBG vorgesehen. Der Zulagen- und 
Nebengebührenkatalog 2023 für Gemeindebedienstete gilt als Orientierungshilfe und Rahmen für die 
von den Gemeinden gem. § 126 Abs. 3 des Gemeinde- Vertragsbedienstetengesetzes 2001 zu 
beschließenden Richtlinien.  
 

Der Antrag des Gemeindevorstandes an die Gemeindevertretung auf Zustimmung zum neuen 
Zulagen- und Nebengebührenkatalog wird einstimmig angenommen und einstimmig beschlossen. 

 

7. Allfälliges 

Der Bürgermeister berichtet über die diversen Veranstaltungen im Herbst bzw. in der 
Vorweihnachtszeit und bedankt sich bei allen recht herzlich für die geleistete Arbeit, wünscht eine 
besinnliche Weihnachtszeit, Gesundheit und Frieden für 2023. 

 
Ende der Sitzung: 20.30 Uhr 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Für die ÖVP-Fraktion: 
 
 
 
Für die SPÖ-Fraktion: 
 
 
 
Für die Freie Wählergemeinschaft: 
 
 
 
Der Vorsitzende: 
 
 
 
Der Schriftführer: 
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